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VSA verlangt Massnahmen zur Anpassung an Klimawandel
Mit der vorgesehenen Revision des Gewässerschutzgesetzes wird nicht nur die Gewässerqualität verbessert: Mit der Reduktion der Lachgas Emissionen um rund 1800 Tonnen pro Jahr leistet die Abwasserwirtschaft auch einen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und damit zur Erreichung der Klimaziele der Schweiz.
Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen und um uns an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen zu können, braucht es jedoch weitere Massnahmen:
Gesetzliche Verpflichtung zu Netto Null: 
Massnahmen zur Reduktion der Lachgas- und Methanemissionen können über Gebühren finanziert werden, wenn sie dem Stand der Technik entsprechen und zu den Kernaufgaben der Abwasserreinigung gehören. Die mit der GSchG-Revision verlangten Massnahmen erfüllen diese Voraussetzung. 
Zurzeit besteht aber keine gesetzliche Pflicht, Massnahmen zur Erreichung des Netto-Null Ziels in der Abwasserentsorgung umzusetzen. Deshalb dürfen Negativemissionstechnologien (NET) momentan nicht über Gebühren finanziert werden. 
Der VSA würde es sehr begrüssen, dass diese Pflicht im Rahmen einer kommenden Revision des CO2-Gesetzes aufgenommen wird. Erst dann können ARA-Betreiber auch weitergehende Massnahmen über Abwassergebühren finanzieren.

Anpassungsmassnahmen an Klimawandel (z.B. Schwammstadt-Massnahmen): 
Hitzesommer, Trockenperioden und Starkniederschläge werden uns nach den Klimaszenarien des Bundes häufiger beschäftigen. Die Gemeinden sind gefordert, das Wassermanagement und die Infrastruktur anzupassen und neu auszurichten. Das «Schwammstadt-Prinzip» ist ein vielversprechender Ansatz, um den Herausforderungen des Klimawandels in immer dichter besiedelten urbanen Räumen zu begegnen.
Auf Grund der starren Regelung im Art. 60a GSchG (Finanzierung der Abwasserentsorgung) sind die Gemeinden stark eingeschränkt[footnoteRef:2], was die Finanzierung von Schwammstadt-Massnahmen resp. sinnvoller und zukunftsträchtige Lösungen anbelangt, die gesetzlich (noch) nicht vorgeschrieben sind. [2:  Art. 60a GSchG umfasst momentan nur Aufgaben, die über Gebühren (oder anderen Abgaben) finanziert werden müssen. Hintergrund dieser Regelung war das Verursacherprinzip: Mit der MUSS-Formulierung wollte der Gesetzgeber verhindern, dass für die Finanzierung der Abwasserentsorgung weiterhin Steuergelder eingesetzt werden. Diese Regelung machte vor dreissig Jahren Sinn, weil die Gemeinden oftmals viel zu tiefe Gebühren erhoben, um den Werterhalt der (mit viel Subventionsgeldern erstellten) Abwasseranlagen langfristig finanzieren zu können. Heute schränkt sie jedoch Gemeinden resp. ARA-Betreiber ein, Abwassergebühren für sinnvolle und zukunftsträchtige Lösungen einzusetzen, die gesetzlich (noch) nicht vorgeschrieben sind.] 

Für die Anpassung an den Klimawandel sind insbesondere auch Anpassungen im Bestand erforderlich. Weil Gemeinden die Grundeigentümer/-innen nicht dazu verpflichten können, wäre es hilfreich, wenn Gemeinden Schwammstadt-Massnahmen Privater mitfinanzieren dürften (z.B. mittels Schwammstadt-Fonds). Damit könnte die Umsetzung von Schwammstadt-Massnahmen bei bestehenden Gebäuden deutlich beschleunigt werden. Dies ist jedoch nicht möglich, weil Abwassergebühren gemäss Art. 60a GSchG nur für Abwasseranlagen, die öffentlichen Zwecken dienen verwendet werden dürfen.
Der VSA schlägt deshalb vor, den Art. 60a GSchG mit einer KANN-Formulierung zu ergänzen (s. Vorschlag unten). Diese würde eine weitergehende Verwendung von Gebührengeldern erlauben, wenn eine Gemeinde dies in einem kommunalen Erlass regelt.
Wichtig: 
Gemeinden, welche z.B. private Schwammstadt-Massnahmen mitfinanzieren oder einen «Wasserrappen» einführen möchten, dürfen dies nicht in einem kommunalen Erlass regeln, weil die Bestimmung im Widerspruch zum übergeordneten Art. 60a GSchG stehen würde. 
Solchen Gemeinden sind somit die Hände gebunden. Der neue Abs. 1a eröffnet diesen Gemeinden die Möglichkeit, die von ihnen gewünschten Massnahmen mit Gebührengeldern mitzufinanzieren. 
Dazu müssten sie eine Bestimmung in ihren Erlassen regeln und vom Gemeindeparlament / der Gemeindeversammlung legitimieren lassen. 
Gemeinden, die nichts verändern möchten, werden zu nichts gezwungen (und müssen auch nichts unternehmen).

VSA-Vorschlag für Ergänzung von Art. 60a GSchG
Der VSA schlägt vor, Art. 60a GSchG mit einem neuen Abs. 1a zu ergänzen:

Abs. 1 (bisher): Die Kantone sorgen dafür, dass die Kosten für Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung und Ersatz der Abwasseranlagen, die öffentlichen Zwecken dienen, mit Gebühren oder anderen Abgaben den Verursachern überbunden werden. Bei der Ausgestaltung der Abgaben werden insbesondere berücksichtigt:
a. die Art und die Menge des erzeugten Abwassers;
b. die zur Substanzerhaltung der Anlagen erforderlichen Abschreibungen;
c. die Zinsen;
d. der geplante Investitionsbedarf für Unterhalt, Sanierung und Ersatz, für Anpassungen an gesetzliche Anforderungen sowie für betriebliche Optimierungen.

Abs. 1a (neu): Die Gemeinden können ausserdem mit den Gebühren und Abgaben nach Abs. 1 öffentliche und private Massnahmen finanziell unterstützen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Siedlungsentwässerung stehen, soweit sie dies in ihren Erlassen regeln.

In der Botschaft zur GSchG-Revision könnte erläutert werden, welche Verwendungszwecke für Gemeinden in Frage kommen, u.a. (Mit-) Finanzierung von Massnahmen zur Erreichung von Netto-Null resp. von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel (z.B. Schwammstadt-Massnahmen).
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